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Gemeinde Windelsbach, 4. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Betriebsansiedlung Pevak“, OT Nordenberg, Frühzeitige Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit zwei Schreiben des Büros Arz Ingenieure vom 30.10.2020 geben Sie dem Baye-

rischen Landesamt für Umwelt (LfU) Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der 

o.g. Planänderungen. 

 

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei 

Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grund-

satzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen 

oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, 

Geotopschutz, Geogefahren). 

 

Von den o.g. Belangen wird die Georisiken berührt. Dazu geben wir folgende Stel-

lungnahme ab: 

 

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund be-

steht allerdings aus den oftmals gipsführenden Estherienschichten.  
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Gegebenenfalls könnten ungleichmäßige Setzungen oder Erdfälle die Folge von Auslaugungs-

prozessen sein. Der Bauherr sollte auf das Risiko hingewiesen werden und dieses bei Planung, 

Bau und Betrieb berücksichtigen. 

 

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Stefan Glaser (Referat 

102, Tel. 0821/9071-1390). 

 

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Land-

ratsamtes Ansbach (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  

 

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasser-

wirtschaftsamt Ansbach wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezifi-

schem Klärungsbedarf im Einzelfall. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Gruber 

 


